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Nitrat (NO3
-)  

 
Beurteilung 2017: Knapp 80% der untersuchten Fliessgewässer des Kantons Aargau errei-
chen die gesetzliche Anforderung für Nitrat.  
 
Der grösste Teil an anorganischem Stickstoff in Gewässern liegt als Nitrat vor. Nitrat hat im Gegen-
satz zu Ammonium und Nitrit für aquatische Lebewesen keine toxische Wirkung. Erhöhte Nitratkon-
zentrationen in Gewässern sind ein Hinweis auf  die Einleitung von gereinigtem Abwasser, Ab-
schwemmungen und Auswaschungen von überdüngten Böden. Die Auswaschung von Nitrat aus 
landwirtschaftlich genutzten Böden kann zu einer erhöhten Nitratbelastung des Grundwassers füh-
ren. Zu hohe Konzentrationen können die Gesundheit des Menschen gefährden.  
Die Anforderung an die Wasserqualität gemäss Gewässerschutzverordnung beträgt 5.6 mg/l Nitrat-N 
und entspricht dem Qualitätsziel von Trinkwasser von 25 mg/l Nitrat. 
 
 
 

 

QZ: gesetzliche Anforderung 

Zahl neben der Messstelle: Anzahl Messungen 

 

sehr gut 
gut 
mässig 
unbefriedigend 
schlecht 

Zustandsklassen 

 


